(Diese Seite an die Versicherung senden)

Versicherungsscheinnr. Vereins-Nr.

42101720

Absender (genaue Vereinsanschrift)

TuS Dexheim 1848 e.V.
AuBerhalb 4
55278 Dexheim

Jeder Schaden ist unverzuglich an das
Versicherungsbiro zu melden.

Der Eingang der Schadenmeldung wird vom
Versicherungsbiro nicht bestatigt.

Sportbund Rheinhessen
Versicherungsburo der
AachenMiinchener Versicherung AG
Rheinallee 1

Bitte Gbergeben Sie dem Verletzten die 55116 Mainz
unten abzutrennende Hinweiskarte.
SPORTBUND . Aachen
RHEINHESSEN | Minchener
Sport-Unfallmeldung
Name (Zu-/Vorname) geb. Oled. [verh.
Anschrift
Telefonnr. des Verletzten Mitglied seit
Unfalltag / Uhr [ Training [ Spiel gegen
Sportart 71 Unfall auf dem Weg zum/vom Sport

Unfallschilderung

U Brillenschaden [J Kontaktlinse

[ sonstige Verletzungen

(1 Zahnschaden von Zahnen

Beruf

Arbeitgeber

Krankenkasse

Der Verletzte bestatigt, dass er die ,Hinweise zur

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestéatigt:

Beihilfe: 1 Ja [ Nein [ Zusatzvers.

Unfallversicherung” erhalten hat.

(Datum) (Unterschrift Schiedsrichter/Ubungsleiter)

(Unterschrift des Verletzten)

(Vereinsssiegel/Unterschrift des
Vereinsbevollméachtigten)



Dan Kokoscha
42101720

Dan Kokoscha
TuS Dexheim 1848 e.V.

Dan Kokoscha
Außerhalb 4

Dan Kokoscha
55278 Dexheim


(Diese Seite bleibt beim Verletzten)

Hinweise zur Unfallversicherung  (Fortsetzung)

Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG Uber die Folgen bei  Verletzungen von Obliegenheiten nach dem Versicher  ungsfall
Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.

Auskunfts- und Aufklarungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen kénnen wir von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges unserer
Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prifung unserer Leistungspflicht insoweit
ermdoglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklarung des Tatbestandes dienlich sind (Aufklarungsobliegenheit).
Wir kénnen ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfigung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsatzlich keine oder nicht wahrheitsgemafie Angaben oder stellen
Sie uns vorsatzlich die verlangen Belege nicht zur Verfigung, verlieren Sie lhren Anspruch auf die Versicherungsleistung.
VerstoBen Sie grob fahrlassig gegen diese Obliegenheiten, kdnnen wir unsere Leistung im Verhéltnis zur Schwere lhres
Verschuldens kirzen. Eine Kiirzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrléassig verletzt
haben.

Trotz lhrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklarung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur
Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsatzliche oder grob fahrlassige Obliegenheitsverletzung weder fir die
Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursachlich war.
Verletzten Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklarung oder zur Beschaffung von Unterlagen arglistig, werden wir in
jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht lhnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur
Aufklarung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.

Bitte diese Hinweiskarte abtrennen und ausgefilita  n den Verletzten Ubergeben

Bitte erganzen: Bei Ruckfragen wenden Sie Sich bitte an:
AachenMuinchener Versicherung AG
Versicherungsbiro im

Sportbund Rheinhessen

Rheinallee 1

Schadentag: 55116 Mainz

Telefon: 06131 / 28 14-214

Name des Verletzten:

Versicherungsleistungen in der Sport-Unfallversiche rung

Grundleistung Zuschusse bei
- Invaliditatsfall - Brillen-, Zahnschaden, Schaden an Horgeraten
- Todesfall - Bergungskosten

- Verletztenhilfe bei unfallbedingter Arbeitsunféhigkeit von mehr als 180 Tagen
- Nachhilfeunterricht

Wenn Sie mit einer dauernden Beeintrachtigung aufgr  und des Unfalls rechnen (Invaliditat), beachten Sie bitte
folgende Hinweise:

Voraussetzung fur eine Invaliditatsleistung ist, dass ein unfallbedingter Dauerschaden innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten und nach weiteren 6 Monaten arztlich festgestellt ist.
Den Anspruch auf Invaliditatsleistung missen Sie bis 18 Monate nach dem Unfall geltend gemacht haben.

Bitte melden Sie den Anspruch schriftlich bei uns an. Senden Sie lhr Schreiben an die in der Unfallkarte genannte Anschrift.
Wir schicken Ihnen dann ein Formular fir eine arztliche Bescheinigung zu.

Die Hohe eines mdoglichen Dauerschadens wird arztlich festgestellt. Die Begutachtung kann bis zum Ablauf des dritten
Unfalljahres erfolgen, bei Kindern und Jugendlichen bis zum Ablauf des finften Unfalljahres, spétestens bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres.

Weitere Hinweise auf der Riickseite




